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PKÄSIDENT TESAR ( U W ~  14 Uhr  1 Mi- 
nute): Ich eröffne die Sitzung. Das Protokoll 
der letzten Sitzung ist geschäftsordnungs- 
mäßig aufgelegen; es ist unbeanstandet ge- 
blieben, demnach als genehmigt zu betrach- 
ten. 

Von der heutigen Sitzung haben sich die 
Abg. Cipin, Fuchs, Mond1 und Schlegl ent- 
schuldig t . 

Wie bereits angekündigt, steile ich die im 
Kommunalausschuß mit der Zahl 528 am 
15. Oktober 1963 verabschiedete Vorlage auf 
die Tagesordnung der heutigen Sitzung. Der 
Antrag liegt auf den Plätzen der Herren A'o- 
geordneten auf. 

Es liegt kein Einlauf vor. Wir gelangen 
zur Beratung der Tagesordnung. Ich ersuche 
den Herrn Abg. Dr. Litschauer, die Verhand- 
lung zur Zahl 523 einzuleiten. 

Bericlilerstatter ABG. DR. LITSCHAUER. 
Hoher Lancitag! Ich habe namens des Finanz- 
ausschusses über die Vorlage der Landes- 
regierung, betreffend den Bezirksfürsorge- 
verband Zwettl; Bericht des Rechnungshofes 
über die Uberprüfung der Gebarung 1960 
iind 1961, zu berichten. 

In der Zeit vom 15. bis 19. Oktober 1962 
überprüfte der Rechnungshof gemäß Artikel 
127 a des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
geltenden Fassung und 53 17 und 18 des 
Rechnungshofgesetzes 1948, BGB1. Nr. 144, 

die Gebarung des Bezirksfürsorgeverbandes 
Zwettl unter besonderer Berücksichtigung 
der Rechnungsabschlüsse für die Finanzjahre 
1960 und 1961. 

Der Voranschlag des Bezirksfürsorgever- 
bandes Zwettl für das Jahr 1960 weist in der 
ordeiitlichen Gebarung Einnahmen und Aus- 
gaben von je S 4,074.500.- aus. Ein aui3er- 
ordentlicher Voranschlag wurde nicht er- 
stellt. 

Demgegenuber weist der Rechnungsab- 
schluß 1960 folgendes Ergebnis aus: 

Gebuhr Voranschlag + weniger mehr 

S c h i l l i n g  

Einn. 4,293.283.40 4,074.500.- + 218.783.40 

845.154.46 1Jberszli. 845.154.46 - 
Von den Mehreinnahmen entfallen rund 

100.000 S auf Fürsorgekostenersätze, rund 
30.000 S auf Strafgelder und rund 20.000 S 
auf höhere Zinsenerträge. Eine weitere Mehr- 
einnahme von rund 311.000 S entstand da- 
durch, daß der Sollüberschuß des Jahres 
1957 ini Rechnungsabschluß 1960 als Ein- 
nahme verrechnet wurde, obwohl er nicht 
veraiisclilagi war. Hingegen wurde der rich- 
tigerweise als Ausgabe in der Höhe von 
76.600 S veranschlagte Sollfehlbetrag des 
Jahres 1958 im Rechnungsabschluß 1960 nicht 
als Ausgabe dargestellt, so daß hiedurch eine 
Minderausgabe von 76.600 S entstand. Die 
Mehreinnahme (31 1 .OOO S) und die Minder- 
ausgabe (76.600 S)  zusammen, haben zwar 
das Ergebnis des Rechnungsabschlusses ge- 
genüber dem Voranschlag um 387.000 S gün- 
stiger beeinflußt, dieses Ergebnis beruht 
jedoch auf einer unrichtigen rechnungsmäßi- 
gen Abu icklung der Uberschüsse bzw. Fehl- 
beträge. 

Der Bezirksfürsorgeverband Zwettl hat 
entsprechend dieser Bestimmung die Uber- 
schusse bzw. Fehlbeträge richtig veranschlagt. 
Im Voranschlag des Jahres 1960 war daher 
der Sollfehlbetrag des Jahres 1958 (76.600 S)  
richtig als Ausgabe veranschlagt. Verrechnet 
jedoch wurde im Rechnungsabschluß der 
Sollubei-schuß des Jahres 1957. 

Ausg. 3,448.128.94 4,074.500.- - 626.371.06 



. r  

P 

10 Landtag von Niederösterreich. VI. Session der VII. Gesetzgebungsperiode. 2. Sitzung am 17. Oktober 1963. 

Zur endlichen Bereinigung dieser seit Jah- 
ren festgestellteii Unstimmigkeit zwischen 
der Verrechnung und Veranschlagung der 
'Uberschüsse und Fehlbeträge wären daher ini 
Rechnungsabschluß des Jahres 1963 - falls 
die Richtigstellung nicht schon im Recli- 
nungsabschluß 1962 durchgeführt wurde - 
sowohl der Sollüberschuß 1961 als auch der 
Sollüberschuß 1960 gebührenmäßig zu ver- 
rechnen. 

Mehreinnahmen entstanden bei den Für- 
sorgeersiiizen, bei den Beiträgen der Ge- 
nieirideii zu den Kosten der geschlossenen 
Fürsorge, bei den Strafgelderii und schließ- 
lich bei den Ziiisenerträgiiissen. 

Mindereinnahmen ergaben sich bei dem 
500ioigen Beitrag der Gemeinden zu den Ko- 
sten der offenen Fürsorge und bei den Spen- 
den aus der amerikanischen überschußgüter- 
aktion. 

Von den Mehrausgaben entfallen allein 
wieder rund 76.000 S auf den verrechneten, 
jedoch nicht veranschlagten Sollfehlbetrag 
1958, weitere 8.000 S auf die offene und rund 
22.000 S auf die geschlossene Fürsorge, 

Minderausgaben sind bei fast allen Aii- 
sgtzeii zu verzeichnen. Es entfallen rund 
90.000 S auf die offene und rund 106.000 S 
auf die geschlossene Fürsorge. 162.500 S Miii- 
derausgaben ergaben sich dadurch, daß die 
mit 225.000 S veranschlagte Vorfinanzierungs- 
rate für das Landesfürsorgeheim in Wiener 
Neustadt im Jahre 1961 nur mit 62.500 S in 
Anspruch genommen wurde, 33.900 S da- 
durch, daIS der Sollfehlbetrag 1959 wohl rich- 
tig veranschlagt, jedoch nicht verrechnet 
\vu rde. 

Die stichprobenweise Uberprüfung von 
Fürsorgeakten ergab keinen Grund zur Be- 
anstandung. Der Rechnungshof konnte den 
Eindruck gewinnen, daß die Sachbearbeiter 
ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllen und vor 
allem der Einbringung von Fürsorgeersatz- 
leistuiigen größtes Augenmerk schenken. 

Hohes Haus! Der Finanzausschuß hat sich 
i n  seiner letzten Sitzung mit diesem Bericht 
befaRt und ich habe daher namens des Fi- 
nanzausschusses dem Hohen Hause folgen- 
den Antrag vorzulegen (liest):  

,,Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht des Rechnungshofes vom 

9. Juni 1963, Zahl 1519-lai1963, über das Er- 
gebnis -der  ini Jahre 1962 vorgenommenen 
Uberprüfuiig der Gebarung 1960 und 1961 
des Bezirksfürsorgeverbandes Zwettl wird 
zur Kenntnis genommen." 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die De- 
batte zu eröffnen und die Abstimmung vor- 
zunehmen. 

PRASIDENT TESAR: Zum Wort ist nie- 
mand gemeldet, wir kommen zur Abstim- 
mung. (Nach Abti i~iirniuig):  A n  g e n o m- 
m e n. 

Ich ersuche den Herrn Abg. Dr. Litschauer, 
die Verhandlung zur Zahl 524 einzuleiten. 

Bericliterstatter ABG. DR. LITSCHAUER: 
IIoher Landtag! Ich habe namens des Finanz- 
ausschusses über die Vorlage der Landes- 
regierung, betreffend den Bezirksfürsorge- 
verband Ginünd; Bericht des Rechnungshofes 
iiber die Uberprüfung der Gebarung 1960 
iind 1961 LU berichten. 

Ahniich wie im Falle des Bezirksfürsorge- 
verbandes Zwet tl, hat der Rechnungshof ge- 
niä15 Artikel 127 a des Bundes-Verfassungs- 
geseties in der geltenden Fassung und $5 17 
und 18 des Reclinungshofgesetzes 1948, BGBI. 
NI-. 144, iii der Zeit vom 4. bis 12. Oktober 
1962 auch die Gebarung des Bezirksfürsorge- 
verbaiides Gniünd unter besonderer Berück- 
sichtigung der Rechnungsabschlüsse für die 
Finanzjahre 1960 und 1961 überprüft. 

tiber das Ergebnis dieser Gebarungsüber- 
prüfung berichtet der Rechnungshof im we- 
sentlichen folgendes: 

Der Voranschlag des Bezirksfürsorgever- 
ibandes Gmünd für  das Jahr 1960 weist in 
der ordentlichen Gebarung Einnahmen und 
Ausgaben von je 6,672.500 S und in der außer- 
ordentlichen Gebarung Einnahmen und Aus- 
gaben von je 738.000 S aus. Der somit aus- 
geglichene Voranschlag wurde in der Koii- 
trollbeiratssi tzung am 28. Jänner 1960 zu- 
stimmend zur Kenntnis genommen. 

Demgegenübei weist der Rechnungsab- 
5chluR 1960 folgendes Ergebnis aus: 

a )  Ordeiiilicher Haushalt: 

Orden tl. Einnahmen 7,176.104.29 S 
Ordeiitl. Ausgaben 6,701.031.80 S 

b ) Außerordentlicher Haushalt: 
Aufiei-ordeiitl. Einnahmen 104.238.20 S 
Außerordeiitl. Ausgaben 104.238.20 S 

Mehrejrinahinen ergaben sich vor allem bei 
dcn Ei sitzen von Fursorgekosten (rund 
242.000 S) .  bei den Strafgeldern (rund 
67.0üU S )  und bei Rückersatzen von Aus- 
~leicl;a.miagen aus Vorjahren (rund 96.000 s). 

Minderausgaben ergaben sich bei fast 
alleii Ansatzen der olfenen Fürsorge (rund 
175.000 S )  iind 111 der Höhe von rund 50.030 S 
i n  der geschlossenen Fürsorge (Verpflcgs- 
kosten in fremden Anstalten); den Minder- 
ausgaoeii bei der Zuführung zum außer- 
ordentiidico Haushalt füi den Kanalbau im 
Alicrslieiiii Schreins (96.000 S)  und bei der 
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Vorfinanzierung für das Fürsorgeheim Wie- 
ner Neustadt (192.000 s) stehen Mehraus- 
gaben in gleicher Höhe gegenüber, da diese 
ersparten Beträge einer Rüchiage zugeführt 
woi.deii sind. 

Dei- Voranschlag für das Jahr 1961 weist 
in  der ordentliclieii Gebarung Einnahmen 
und Ausgaben von je 7,309.000 S und in der 
außei-ordentiichen Gebarung Einnahmen und 
Aiisgabeii von je 1,282.200 S aus. 

Dcr Kechnungsabschlufi 1961 weist dein- 
gegenüber i'olgendes Ergebnis aus: 

a )  Ordentlicher Haushalt: 
Ordentl. Einnahmen 7,389.802.14 S 
OrdenL1. Ausgaben 6,903.590.95 S 

b ) Außerordentlicher Haushalt: 
Aulkxoideiitl. Einnahmen 1,077.542.64 S 
AuGerordeiitl. Ausgaben 1,077.542.64 S 
Mciireiiinahmen ergaben sich im Jahre 

1961 bei den Ersätzen von Fürsorgekosten 
(rund 108.UOO S ) ,  bei den Strafgeldern 
(74.000 S )  und bei den Zinsen vom Girokonto 
(31.000 S). 

Minderausgaben konnten bei fast allen An- 
sätzen der offenen (rund 173.000 S)  und der 
gescliiossenen Fürsorge (rund 162.000 S ) so- 
wie beim Altersheim Weitra (137.000 S) er- 
zielt weiden. 

Mindereinnahmen kamen bei einigen Er- 
,siitzen voll Fürsorgekosten (68.000 S )  und 
bei cien SOO/oigen Beiträgen der Gemeinden 
zu den Fürsorgekosten der offenen (47.000 S) 
Lind der geschlossenen Fürsorge ( 101.000 S ) 
wegen entsprechend geringerer Aufwendun- 
gen vor. 

Mehrausgaben waren beim Personalauf- 
wand (rund 28.000 S )  durch generelle Ge- 
haltser-liöhungen, bei verschiedenen Ansätzen 
der geschlossenen Fürsorge (rund 19.000 S)  
und durch erhöhte Rücklagenzuiührung von 
78.000 S zu verzeichnen. 

Die Gesaintsuinrne der Ende 1961 ausge- 
wiesenen Rücklagen betrug 2,223.220.65 S. 
Hievon belief sicli die Rücklage für die Tier- 
liörperverwertuiigsanstalt auf 320.504.36 S. 

Die ordentlichen Ausgaben des BezirksFür-- 
sorgeverbandes Gmünd weisen in den beideii 
Herichlsjahren folgende Gliederung nach 
Ausgabearten auf: 

Die Suinme des Verwaliungsaufwandes be- 
lief sich 1960 auC 755.496.71 S und 1961 auf 
730.391.66 S. Die Summe des Zweckaufwan- 
des betrug für  1960 3,846.481.81 S und für 
1961 3,933.308.51 S. Die Summe des Finanz- 
aufwandes für  1960 betrug 825.198.26 S und 
fiir 1961 863.487.86 S. Dic Summe für den 

. 

- - - _  

Aufwand der Altersheime in Schrems und 
in Weitra betrug für 1960 1,273.855.02 S ,  für 
1961 1,376.402.92 S. 

Auch ini Falle der überprüfung des Be- 
zirksfürsorgeverbandes Gmünd hat der Rech- 
niing5hof festgestellt, daß eine stichproben- 
weise U berprüi'ung von Fürsorgeakten kei- 
nen Grund zur Beanstandung ergeben hat. 

Der Rechnungshof, so heißt e5 weiter ini 
Berichi, .konnte den Eindruck gewinnen, daß 
die Akten gewissenhaft bearbeitet werden 
und die Einbringung von Fürsorgekosten- 
ersätzen mit der nötigen Sorgfalt erfolgt. 

Mit dieser Vorlage hat sich der Finanzaus- 
schuß ebenfalls in seiner letzten Sitzung be- 
schäftigt und ist zur einstimmigen Beschluß- 
fassung gelangt, dem Hohen Hause folgenden 
Antrag zu unterbreiten ( l ies t ) :  

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht des Rechnungshofes vom 

18. Juni 1963, Zahl 1698-la11963, über das Er- 
gebnis der im Jahre 1962 vorgenommenen 
Liberprüfung der Gebarung 1960 und 1961 
des Bezirksiürsorgeverbandes Gmünd wird 
zur Kenntnis genommen." 

Ich bitte um Eröffnung der Debatte bzw. 
um die Abstimmung. 

PRÄSIDENT TESAR: Zum Wort ist nie- 
inand gemeldet, wir konimen zur Abstim- 
mung. (Nach Abstimmung): A n  g e n o m- 
m e n. 

Ich ersuche den Herrn Abg. Sigmund, die 
Verhandlung zur Zahl 528 einzuleiten. 

Berichterstatter ABG. SIGMUND: Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Ich habe 
namens des Konimunalausschusses über die 
Vorlage der Landesregierung, betr. die Na- 
mensänderung der Katastralgemeinde Gott- 
losberg, in „Gotthartsberg", Ortsgemeinde 
Murstetlen, politischer Bezirk St. Pölten, zu 
berichten. 

Der Geineiiiderat der Ortsgemeinde Mur- 
stetteii hat in seiner Sitzung am 18. April 
1962 einstimmig beschlossen, die Landesre- 
gieruiig z ~ ?  ersuchen, den Namen der zur 
Ortsgemeinde gehörigen Katastralgemeinde 
,,Gottlosberg" in ,,Gotthartsberg" abzuän- 
dern, da die Einwohner der Katastralge- 
meinde Goltlosbcrg oft als ,,Gottlose" ge- 
hänselt werden. 

Gegen diesen Antrag der Ortsgemeinde 
Murstetten wurde von keiner der befragten 
Dienstslellen und Behörden ein Einwand er- 
hoben, lediglich das Bundesamt für Eich- 
und Verinessungswesen hat zusätzlich eine 
rechtsverbindliche Erklärung seitens der 
Ortsgeineinde Murstetten bezüglich Uber- 
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nahme der mit der Durchführung der Na- 
mensänderung im Mappen- und Schri€toperat 
des Katasters anfallenden Kosten verlangt. 
Diese Erklärung liegt bereits vor. 

Auch das nö. Landesarchiv erhebt gegen 
die Namensänderung in Gotthartsberg kei- 
nen Einwand. 

Der Kommunalausschul3 hat sich mit die- 
ser Angelegenheit beschäftigt und ich beehre 
mich daher, namens des Kommunalausschus- 
ces folgenden Antrag zu stellen ( l ies t ) :  

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
I .  Die Abänderung des Namens der Kata- 

stralgemeinde Gottlosberg, Ortsgemeinde 
Murstetten, politischer Bezirk St. Pölten, in 
„Gotthartsberg" wird gemäß 9 1 des Ge- 
setzes vom 17. Juni 1926, LGB1. Nr. 145, ge- 
nehmigt. 

2. Die Landesregierung wird beauftragt, 
wegen Durchführung dieses Landtagsbe- 
schlusses das Erforderliche zu veranlassen." 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die De- 
batte zu eröffnen und die Abstimmung ein- 
zuleiten. 

PRÄSIDENT TESAR: Zum Wort ist nie- 
mand gemeldet, wir kommen zur Abstim- 
mung. (Nach Abstimmung): A n g e n o m- 
in e n. 

Somit ist die Tagesordnung der heutigen 
Sitzung erledigt. 

Die nächste Sitzung wird im schriftlichen 
Wege bekanntgegeben werden. 

Die Sitzung ist geschlossen. 
(Schlup der Sitzung um 14 Ulzr 18 Minu- 

ten.) 
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